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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
611/092/2015 

 

Ausgleichsmaßnahmen an der DB Baustelle; Antrag aus der Bürgerversammlung 
Bruck vom 06. Oktober 2015 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

26.01.2016 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

26.01.2016 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Der Antrag aus der Bürgerversammlung Bruck vom 06.10.2015 ist damit abschließend behandelt.  
 
 

II. Begründung 
 
Auf der Bürgerversammlung für das Versammlungsgebiet Bruck am 06.10.2015 wurde von einem 
Bürger gefordert, die Ausgleichsmaßnahmen (Begrünung) nicht andernorts, sondern an der DB-
Baustelle in Bruck vorzunehmen. Dieser Antrag wurde mit Mehrheit angenommen. 
 
Die gegenwärtigen Baumaßnahmen sind Teil der Ausbaustrecke Nürnberg – Ebensfeld, welche 
Bestandteil des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbau-/Neubaustrecke Nürn-
berg – Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin ist. Planung und Bau erfolgen durch die Deutsche Bahn AG.  
 
Mit Beschluss des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) vom 30.10.2009 ist die Planung für das Bau-
vorhaben im Planfeststellungsabschnitt 17 festgestellt worden. Die Planunterlagen sind im Internet 
auf den Seiten der Stadt Erlangen (unter dem Menüpunkt Stadtentwicklung) einzusehen. 
 
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) wurde der mit der Baumaßnahme zu erwartende, 
nicht vermeidbare Eingriff in Natur und Landschaft ermittelt. Darauf basierend wurden Maßnahmen 
zum Ausgleich und Ersatz der Eingriffe geplant. Der LBP ist Bestandteil der planfestgestellten Un-
terlagen. 
 
In unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke im Stadtgebiet, d.h. an der jetzigen Baustelle, sind natur-
gemäß nur vergleichsweise wenige Flächen für eine naturschutzfachlichen Aufwertung bzw. Be-
grünung verfügbar. Daher umfassen die im LBP geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
neben Flächen entlang der Bahn darüber hinaus eine ökologische Aufwertung von Flächen am 
Hutgraben / Eltersdorfer Bach. 
 
Aufgrund des mit der Planfeststellung geschaffenen Baurechts besteht keine rechtliche Grundlage, 
um eine andere als die vom EBA bestätigte Planung der Ausgleichsmaßnahmen zu fordern.  
 
 
 
 

III. Abstimmung 
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siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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